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RS OGH 1983/3/17 6Ob588/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1983

Norm

ZPO §467 Cc

ZPO §506 Cc

Rechtssatz

Wendet sich der Rechtsmittelwerber, wie sich aus dem Rechtsmittelantrag und den Ausführungen ergibt, nur gegen

die Zurückweisung des Rekurses nicht aber gegen die Zurückweisung des Nachtrages, so ist die weitergehende

Rechtsmittelerklärung unbeachtlich (Fasching IV 59).
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